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Samstag, 03. August
12.00 - 15.00 Uhr  Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot geöff net
 
Montag, 05. August
Abfuhr Papiertonne
 
Dienstag, 06. August
Abholung Gelber Sack
16.00 - 18.00 Uhr  KoRa - Kontakt & Rat im Wohnpark geöff net 

(und nach Vereinbarung)
 
Donnerstag, 08. August
09.00 - 11.00 Uhr  KoRa - Kontakt & Rat im Wohnpark geöff net 

(und nach Vereinbarung)
14.00 - 16.00 Uhr Wochenmarkt, Rathausplatz Burgrieden
16.00 - 19.00 Uhr Grüngutsammelstelle Eichäcker in Rot geöff net

Schnell informiert
Bürgermeisteramt Burgrieden
Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden
Tel.: 07392 97190  Fax: 07392 971930
rathaus@burgrieden.de  www.burgrieden.de

Öff nungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08.00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Unser Team erreichen Sie unter:
Bürgermeister  Frank Högerle 07392/9719-11
Kämmerer  Jürgen Bailer 07392/9719-12
Finanzverwaltung, Beiträge  Franziska Schachtner 07392/9719-26
Finanzverwaltung, Kindergärten  Michaela Miller 07392/9719-28
Kassenverwalterin  Natalie Hilz 07392/9719-18
Steuern, Gebühren  Gabi Fritz 07392/9719-21
Gesplittete Abwassergebühr  Carolin Biet 07392/9719-23
Hauptamtsleiter  Andreas Munkes 07392/9719-13
Bausachen, Ordnungsamt  Lisa Magg 07392/9719-16
Bürgerbüro  Regina Jans 07392/9719-14
                      Jana Mohr 07392/9719-15
Standesamt  Siglinde Wenzel 07392/9719-17
Vorzimmer, Personalwesen  Delia Gorr 07392/9719-19
                                                     Jana Mohr 07392/9719-27

Anlaufstelle Kontakt & Rat Gudrun Konstroff er 07392/9288744
Dienstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
(und nach Vereinbarung)

Apothekennotdienst 
Ihre Notdienstapotheke in Ihrer Nähe fi nden Sie unter 

www.aponet.de Festnetz gebührenfrei 0800/0022833

Notrufnummern
Notarzt, Rettungsdienst 112
Feuerwehr 112
Polizei/ Notruf 110
Ärztlicher Notdienst 116 117
Notfallpraxis Biberach, Marie-Curie-Straße 6, Biberach
Sa, So und FT 10.00 – 18.00 Uhr 
Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach
Augenärztlicher Notdienst  116 117
Zahnärztlicher Notdienst  0761 120 120 00
Krankentransporte 07351 19222
Allgemeiner Notdienst
Kinderärztlicher Notdienst 116 117
Polizei Laupheim 07392 96300
Hospizdienst Laupheim 0171 9176936
Haus-Notruf ASB Orsenhausen 07353 98440
Eltern und Jugendtelefon gebührenfrei 0800 1110550
Babysitter Vermittlung für Burgrieden 07392 5239
MR Soziale Dienste gGmbH 0800 400200
Gas-Störungsstelle 0800 3629 379
Caritas Biberach 07351 5005123
Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroff ene 07392 2369
Medikamentenzustellung 0800 7717177

Bekanntmachungen
Gemeinde Burgrieden
Landkreis Biberach

Öff entliche Bekanntmachung über die Durch-
führung des Volksbegehrens „Landtag verklei-
nern“ über das „Gesetz zur Änderung des Land-

tagswahlgesetzes“
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „Landtag verklei-
nern“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes“ 
durchgeführt.
 
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien 
oder amtlichen Sammlung erfolgen.
 
1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, 12. August 2024 

beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten, also bis Dienstag, 11. Februar 2025, in von 
den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder deren Beauf-
tragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unterstützung des 
Volksbegehrens einzutragen.

 
Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberechtigte auf 
dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vornamen, das Ge-
burtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie den Tag der Unter-
zeichnung anzugeben und dies persönlich und handschriftlich zu un-
terschreiben. Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, dass vor der 
Unterzeichnung des Eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, den 
Entwurf der Gesetzesvorlage und deren Begründung einzusehen.
 
Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig er-
kennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, 
oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind oder das 
Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das Eintragungs-
blatt ist für die Bescheinigung des Eintragungsrechts spätestens bis 
Dienstag, 11. Februar 2025 bei der Gemeinde einzureichen, in der 
die unterzeichnende Person ihre Wohnung hat (bei mehreren die 
Hauptwohnung) oder der gewöhnliche Aufenthalt besteht.
 
2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-

waltungen während der allgemeinen Öff nungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate und startet am 
Mittwoch, 11. September 2024 und endet am Dienstag, 10. 
Dezember 2024.
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Die Eintragungsliste für die Gemeinde Burgrieden wird in der Zeit 
vom 11. September 2024 bis 10. Dezember 2024 im Rathaus Burg- 
rieden -Bürgerbüro-, Rathausplatz 2, 88483 Burgrieden, zu den all-
gemeinen Öffnungszeiten für Eintragungswillige zur Eintragung 
bereitgehalten. Der Zugang ist rollstuhlgeeignet möglich.
 
Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung ihr 
Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie ihre Woh-
nung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. Ein-
tragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in der Gemeinde 
eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. Eine Eintragung in 
die bei der Gemeinde ausgelegte Eintragungsliste kann erst erfol-
gen, wenn die Gemeinde aufgrund der dort vorhandenen melde-
rechtlichen Angaben feststellt, dass die Person eintragungsberech-
tigt ist. Eintragungswillige, die den Gemeindebediensteten nicht 
bekannt sind, haben sich auf Verlangen auszuweisen. Eintragungs-
willige sollten daher zur Eintragung ihren Personalausweis oder Rei-
sepass mitbringen.
 
3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-

tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung im 
Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies 
sind alle Personen, die am Tag der Eintragung
•	 mindestens 16 Jahre alt sind,
•	 die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
•	 seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

•	 nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge Rich-
terspruchs verloren haben.

4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur ein-
mal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift leisten.

5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungs-
liste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet werden. 
Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unter-
stützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklä-
ren. Dies ersetzt die Unterschrift.

6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-
wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

 
„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

 
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzent-
wurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

Artikel 1
Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. 
S. 384), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 
(GBl. S. 237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Zahl „120“ durch die Zahl „68“ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2.  In § 2 Absatz 3, 6 und 9 wird jeweils die Zahl „120“ durch die Zahl 

„68“ ersetzt.
3.  In § 5 wird die Angabe „1 bis 70“ durch die Angabe „1 bis 38“ 

ersetzt.
4.  Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen  
zum Landtag von Baden-Württemberg

Nr. Name Gebiet
1 Stuttgart I Die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedel-

fingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, 
Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stutt-
gart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II Die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, 
Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Obertürk-
heim, Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürk-
heim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblin-
gen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, 
Gärtringen, Gäufelden, Grafenau, Her-
renberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, 
Jettingen, Leonberg, Magstadt, Mötzin-
gen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, 
Schönaich, Sindelfingen, Weil der Stadt, 
Weil im Schönbuch

4 Esslingen Die Gemeinden Aichwald, Altbach, Balt-
mannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslin-
gen am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichten-
wald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, 
Plochingen, Reichenbach an der Fils, Wend-
lingen am Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, 
Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, 
Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, 
Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, 
Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Lenningen,Neck-
artailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, 
Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihin-
gen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unteren-
singen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen
7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis

die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, 
Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, 
Leutenbach, Plüderhausen, Remshalden, 
Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Ur-
bach, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, 
Winnenden, Winterbach

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach
vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdin-
gen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Mün-
chingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, 
Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, 
Remseck am Neckar, Schwieberdingen, Sers-
heim, Vaihingen an der Enz

9 Neckar-
Zaber

Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Bracken-
heim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, 
Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwes-
theim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, 
Untergruppenbach, Zaberfeld
vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen 
am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissin-
gen, Bönnigheim, Erdmannhausen, Er-
ligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, 
Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, 
Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, 
Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr, 
Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, 
Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim
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10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad 
Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ell-
hofen, Eppingen, Erlenbach, Gemmingen, 
Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, 
Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langen-
brettach, Lehrensteinsfeld, Löwenstein, 
Massenbachhausen, Möckmühl, Neckar-
sulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, 
Obersulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, 
Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, 
Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

11 Schwäbisch 
Hall -Hohenlohe

Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang-
Schwäbisch 
Gmünd

Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartho-
lomä, Böbingen an der Rems, Durlangen, 
Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, 
Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, 
Mögglingen, Mutlangen, Obergröningen, 
Ruppertshofen, Schechingen, Schwäbisch 
Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten
vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althüt-
te, Aspach, Auenwald, Backnang, Burgs-
tetten, Großerlach, Kirchberg an der Murr, 
Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulz-
bach an der Murr, Weissach im Tal

13 Aalen- 
Heidenheim

Landkreis Heidenheim
vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, 
Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Essin-
gen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, 
Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, 
Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tann-
hausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-Stadt Stadtkreis Karlsruhe
15 Karlsruhe-Land Vom Landkreis Karlsruhe

die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eg-
genstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondels-
heim, Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, 
Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, 
Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rheins-
tetten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walz-
bachtal, Weingarten (Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edin-
gen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddes-
heim, Hemsbach, Hirschberg an der Bergs-
traße, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, 
Schriesheim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim
19 Odenwald-

Tauber
Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis

20 Rhein-
Neckar

Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Diel-
heim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, Gai-
berg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helm-
stadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, 
Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbischofs-
heim, Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, 
Rauenberg, Reichartshausen, Sandhausen, St. 
Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, 
Spechbach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, 
Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzenhausen

21 Bruchsal-
Schwetzingen

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, 
Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, 
Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östrin-
gen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Wag-
häusel
vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hocken-
heim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, 
Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, 
Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, 
Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, 
Horben, Ihringen, March, Merdingen, Merz-
hausen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, 
Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach-
Müllheim

Landkreis Lörrach
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, 
Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, Bug-
gingen, Eschbach, Hartheim am Rhein, Hei-
tersheim, Müllheim, Münstertal/Schwarz-
wald, Neuenburg am Rhein, Staufen im 
Breisgau, Sulzburg

26 Emmendingen-
Lahr

Landkreis Emmendingen
vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, 
Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstet-
ten, Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, 
Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, 
Mühlenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, 
Schwanau, Seelbach, Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad 
Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biber-
ach, Durbach, Gengenbach, Hohberg, Kap-
pelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, 
Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, 
Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, Orten-
berg, Ottenhöfen im Schwarzwald, Ren-
chen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, 
Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell am 
Harmersbach

28 Rottweil-
Tuttlingen

Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen

29 Schwarzwald-
Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis
vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwald-
bahn), Hausach, Hornberg, Oberwolfach, 
Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz
31 Waldshut Landkreis Waldshut

vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, 
Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg 
(Schwarzwald), Friedenweiler, Glottertal, 
Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, 
Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, 
St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen, 
Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen
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33 Tübingen Landkreis Tübingen
vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, 
Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, Ran-
gendingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach
vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad 
Wurzach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis
vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Ill-
mensee, Pfullendorf, Wald

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amt-
zell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, 
Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bod-
negg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Mus-
bach, Eichstegen, Fleischwangen, Fronreu-
te, Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, 
Hoßkirch, Isny im Allgäu, Königseggwald, 
Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Riedhau-
sen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, Wald-
burg, Wangen im Allgäu, Weingarten, Wil-
helmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende

38 Zollernalb- 
Sigmaringen

Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bin-
gen, Gammertingen, Herbertingen, Hettin-
gen, Hohentengen, Inzigkofen, Krauchen-
wies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, 
Neufra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwen-
ningen, Sigmaringen, Sigmaringendorf, 
Stetten am kalten Markt, Veringenstadt
vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, 
Dautmergen, Dormettingen, Dotternhau-
sen, Geislingen, Haigerloch, Hausen am 
Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, 
Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straß-
berg, Weilen unter den Rinnen, Winterlin-
gen, Zimmern unter der Burg

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung: Die Verkleinerung des Landtags trägt zur Effizienzstei-
gerung der Arbeit des Landtags und gleichzeitig zur erheblichen 
Kostenreduktion bei. Es steht zu befürchten, dass der Landtag durch 
das neue Wahlgesetz weiter aufgebläht wird. Es ist möglich, dass 
statt der bisher 154 Mandate die Sitzanzahl auf über 200 anwächst.“

Burgrieden, 24.07.2024

gez.

Frank Högerle
Bürgermeister

Mitteilungsblatt macht Sommerpause
In KW 33 und 34 (16. und 23.08.) erscheint kein Mitteilungsblatt.

Fundamt
In Burgrieden wurde eine Sonnenbrille gefunden. Bitte melden Sie 
sich im Bürgerbüro, Tel. 971914.

Ortsgeschehen

Lebensqualität Burgrieden e. V.

Fotos mit dem Smartphone
Veranstaltung am Montag, 12. August 2024 um 15:00 Uhr im 
Brunnencafé im Wohnpark Fritz-Leitz-Weg 17 in Burgrieden
Fotografieren ist einfach geworden. Dank Smartphones hat man 
den Fotoapparat fast ständig dabei und kann dutzende, sogar hun-
derte von Bildern schießen. Fotos und Videos sind große Speicher-
fresser. Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich diese zu speichern und 
sichern.
Die Digitalmentor*innen geben Tipps zum Fotografieren mit dem 
Smartphone und informieren wie man Fotos auf unterschiedlichen 
digitalen Geräten oder in einer Cloud sichern kann.
Für Fragen und Übungen ist genügend Zeit eingeplant. Neueinstei-
ger sind jederzeit herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie!
Fragen zur Veranstaltung richten Sie bitte an Gudrun Konstroffer, 
Telefon 07392 9288744 oder 01525 9916981.
„Onliner“ können Ihre Fragen auch per E-Mail stellen. 
burgrieden@seniorenakademie-digital.de

Susanne Jablonsky, KI-generiert 

Fußballabteilung Burgrieden

Nächste Spiele (Bezirks-Freundschaftsspiele)

Samstag 03.08.2024

SV Burgrieden - SGM Alberweiler/Aßmannshardt 15:00 Uhr

SV Burgrieden II - SGM Baltringen/Äpfingen II 17:00 Uhr

 

Tennisabteilung Burgrieden

Zahlreiche Zuschauer erleben über 4 Tage spannende 
Spiele
Schon die Rekordanmeldung von 120 Spieler(innen), darunter auch 
Spieler aus der deutschen Rangliste, waren die Garanten für ein 
rundum gelungenes Tennisturnier auf der gepflegten Anlage in 
Burgrieden und in Orsenhausen. Ausgeschrieben zu diesem Turnier 
hatte der Württembergische Tennisverband. Das Finalspiel der Her-
ren A war dann auch der Höhepunkt der viertägigen Veranstaltung,
Der Favorit und an Nummer 1 gesetzte David Gaissert aus Bad 
Schussenried konnte sich dann in einem hochklassigen und sehr 
spannenden Endspiel gegen den an Nummer 2 gesetzten Tom Gu-
termann aus Schwendi mit 7:6 und 6:3 dursetzen. Dies war jedoch 
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zu Beginn des ersten Satzes nicht sofort zu erkennen als Tom Guter-
mann mit 4:3 in Führung ging. Danach stand das Match auf Messers 
Schneide als die Akteure in den Satztiebreak gehen mussten. Die-
sen gewann dann David Gaissert mit 7:5 und die Gegenwehr von 
Tom Gutermann schien gebrochen zu sein. Er spielte im 2. Satz mit 
höherem Risiko was sich jedoch nicht auszahlte und David Gaissert 
daraufhin den zweiten Satz souverän mit 6:3 gewann. Im ersten Satz 
sahen die begeisterten Zuschauer(innen) zurecht ein erstklassiges 
Tennismatch das David Gaissert, wie er sagte, nur durch „intensive 
Spielweise und mentale Stärke“ noch drehen konnte. Ihm kam na-
türlich zugute, dass er bis zum Endspiel quasi ohne große Gegen-
wehr durchkam wobei sein Endspielgegner eher längere Partien 
spielen musste. Der sympathische 32-jährige fügte hinzu: „Sollte 
meine körperliche Fitness es zulassen werde ich nächstes Jahr wie-
der sehr gerne bei den tollen Gastgebern spielen“.

Siegerehrung David Gaissert mit Turnierleitung Pascal Gietl 
Foto:  Wolfgang Gietl 

Bürgermeister Frank Högerle 
Foto:  Wolfgang Gietl 

Viele Zuschauer zu Besuch  
Foto:  Wolfgang Gietl 

FV Rot

Gymnastikgruppe Ü70 - "Flotte Truppe" vom FV Rot

Wer hat Lust sich sportlich zu bewegen? Ist zwischen 60 und 100 
Jahre alt und fühlt sich immer noch fit?
Dass das auch so bleibt, bieten wir vom FV Rot eine Gymnastikstun-
de für Männer und Frauen immer

Mittwochs um 18:15 Uhr – 19:15 Uhr 

in der Roter Turnhalle an (außer in den Ferien).
 
Über viele Teilnehmer (auch neue Gesichter) würden wir uns riesig 
freuen. Einfach vorbeikommen und mal reinschnuppern. „Keine 
Angst wir beißen nicht" :-)
 
Was wir tun:
Wirbelsäulengymnastik, Kräftigung der Muskulatur, Entspannungs-
techniken, Schulung der Koordination, Stuhlgymnastik, Rücken Fit 
und auch zwischendurch gibt es auch mal ein Kreistänzchen.
 
Weitere Informationen erhaltet Ihr bei:
Gertrud Blattner: Tel. 07392/10779
Karin Blattner: Tel. 07392/7006780 oder Tel. 0172/6303276
 
Unser erster Trainingsabend nach den Sommerferien findet am 
Mittwoch, 11.09.2024 statt.

Vorbereitung Aktive

27.7.2024 Rottalpokal Bronnen:
 FV Rot - SV Burgrieden 1:0 (Tor: A. Thanner)
 FV Rot - TSG Achstetten 0:0
 FV Rot - SV Baustetten 0:1
Der FV Rot belegte damit den 2. Platz.
 
31.7.2024 19 Uhr FV Illerrieden - FV Rot
3.8.2024 11 Uhr FV Rot - SV Sulmetingen
7.8.2024 18:30 Uhr FV Rot - SV Ringschnait
9.8.2024  19 Uhr FV Rot - SGM Gutenzell/Schönebürg II
 
Das Sportheim ist am Freitag, 2.8. wieder geöffnet.
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Musikverein Rot

Samstag, 23. November 2024
Turnhalle Rot

Einlass 19 Uhr – Beginn 20 Uhr
Freie Platzwahl
Vorverkauf 20 € – Abendkasse 22 €

Vorverkaufsstellen:
Hofladen Moosmayer, Rot & Bäckerei Thanner, Rot

Weiherpflegeverein Rot

Frisch geräucherte Forellen 
Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns durch Ihre Bestel-
lung unterstützt haben.
Über die vielen positiven Rückmeldungen, haben wir uns sehr 
gefreut.

Ihr Weiherpflegeverein

Bühler Förderverein der 
Gemeindefeuerwehr Burgrieden

Einladung zum Gartenfest
Am Samstag, 03.August findet ab 19.00 Uhr unser Gartenfest in Bühl 
hinter dem alten Gerätehaus (gegenüber der Kirche) statt. Dazu 
möchten wir alle Bürger zu gemütlichen Stunden in den Garten mit 
Zelt und einer Bar im alten Gerätehaus herzlich einladen.

Auf Ihren Besuch freut sich der Bühler Förderverein

Weitere Bekanntmachungen

Proberuf der funkgesteuerten Sirenen im Land-
kreis
Durch die integrierte Leitstelle Biberach wird am Samstag, 03. Au-
gust 2024 um 12.00 Uhr der monatliche Proberuf der funkgesteu-
erten Sirene auf dem Feuerwehrhaus in Burgrieden ausgelöst.
Um Beachtung wird gebeten.

Wasser- und Bodenverband Rottal
Sitz Rot an der Rot
Einladung zur Verbandsversammlung
am Montag, 16.09.2024 um 14.00 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal
der Gemeinde Steinhausen an der Rottum, Ehrensberger Straße 13, 
88416 Steinhausen an der Rottum.

Tagesordnung
Öffentlich
1. Feststellung der Jahresrechnung 2023
2. Wahl eines Verbandsvorsitzenden
3. Verschiedenes/Bekanntgaben

Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach
Kultur im Tanzhaus mit Hanna Stauß und Johannes F. 
Kretschmann
Am Sonntag, 4. August um 15 Uhr präsentieren Johannes F. Kretsch-
mann und Hanna Stauß im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach 
alte und neue literarische Perlen in echt oberschwäbischer Mundart.

Von Gaudi bis Nostalgie: Johannes F. Kretschmann, Sprachwissen-
schaftlicher und Kulturschaffender, präsentiert gemeinsam mit der 
Schauspielerin Hanna D. Stauß sein Bühnenprogramm „Schwäbisch 
vom Feinschta“ im Museumsdorf Kürnbach. Die Besucherinnen 
und Besucher können sich dabei auf Verse in echter schwäbischer 
Mundart von altehrwürdigen und zeitgenössische Dichterinnen 
und Dichtern, Autorinnen und Autoren freuen. Das Programm ist 
nicht nur hintersinnig – mit den „liederlichsten“ Schimpfwörter aus 
der Sammlung von Thaddäus Troll und einer „Goistergeschicht“ von 
Johannes F. Kretschmann wird es auch derb. Alles wird mit einem 
Augenzwinkern dargeboten und obendrein mit der schauspieleri-
schen Klasse von Hanna Stauß garniert.

Die theatralische Lesung startet um 15 Uhr im Tanzhaus des Muse-
umsdorfs und bietet spannende Unterhaltung für alle Freunde des 
schwäbischen Dialekts. Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird ledig-
lich der Museumseintritt fällig.

Fürs leibliche Wohl sorgen der Museumsbäcker, der frisch Gebacke-
nes aus dem Holzofen des historischen Backhäusles holt, sowie die 
gemütliche Vesperstube mit ihrem Biergarten.

Letzte Sitzung des Kreistags 2019 bis 2024
Landrat Mario Glaser zeichnet langjährige Kreistagsmitglie-
der aus und verabschiedet 22 Kreisrätinnen und Kreisräte
Am Mittwoch, 24. Juli tagte der Kreistag des Landkreises Biberach zum 
letzten Mal in dieser Amtsperiode. Landrat Mario Glaser erwähnte in 
seiner Ansprache die Bedeutung des Kreistags und bedankte sich für 
die geleistete Arbeit der vergangenen fünf Jahre. „Sie haben Vieles in 
Ihrem ehrenamtlichen politischen Mandat bewegt. Ihr Engagement, 
Ihr Verantwortungsbewusstsein und Ihr Fleiß haben diese Legislatur-
periode zu einer sehr erfolgreichen gemacht“, betonte Mario Glaser.
Von den bisher 57 Mitgliedern des Kreistags sind 22 Kreisrätinnen 
und Kreisräte im neuen Kreistagsgremium nicht mehr vertreten, 
für sie endete mit der Sitzung ihr Ehrenamt. Mit Dank und Anerken-
nung verabschiedete Landrat Mario Glaser folgende Kreisrätinnen 
und Kreisräte:
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5 Jahre Mitglied im Kreistag waren: Anton Bär, Florian Bailer, Philipp 
Bochtler, Robert Hochdorfer, Heribert Karrer, Dr. Ruth Lang, Sieglin-
de Michelberger, Rita Stetter und Andreas Walz

6 bis 10 Jahre Mitglied im Kreistag waren: Erwin Graf, Walther Puza, 
Waltraud Riek, Marcus Schafft, Jürgen Schell und Jochen Stuber

16 bis 20 Jahre Mitglied im Kreistag waren: Andreas Denzel, Peter 
Fromm, Günther Karremann, Franz Lemli, Charlotte Mayenberger 
und Roland Wersch

40 Jahre Mitglied im Kreistag war Elmar Braun

Auszeichnung langjähriger Mitglieder
13 Kreisrätinnen und Kreisräte, die dem Kreistag mindestens 20 Jahre 
angehört haben, erhielten die Verdienstmedaille des Landkreistags 
Baden-Württemberg. Dabei wurden zehn Kreisräte für mindestens 20 
Jahre Mitgliedschaft im Kreistag mit der Verdienstmedaille des Land-
kreistags in Bronze (20 Jahre) ausgezeichnet: Alfred Braig, Andreas 
Denzel, Peter Diesch, Peter Fromm, Günther Karremann, Manfred 
Lämmle, Franz Lemli, Martina Miller, Josef Rief und Roland Wersch.

Die silberne Verdienstmedaille des Landkreistags erhielten Gerhard 
Glaser und Josef Weber für 30-jährige Zugehörigkeit zum Kreistag.

Für 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Kreisrat wurde Elmar Braun 
mit der goldenen Verdienstmedaille des Landkreistags Baden-Würt-
temberg gewürdigt. Die Geehrten nahmen ihre Auszeichnungen 
mit großer Freude entgegen.
 

Konstituierende Sitzung des neuen Kreistags:
Landrat verpflichtet Kreistag
Landrat Mario Glaser hat heute (Mittwoch, 24 Juli 2024) die neuen Mit-
glieder des Kreistages in ihrer ersten Sitzung verpflichtet. Dem Kreistag 
gehören nun 64 Mitglieder an; 14 davon sind Frauen. Es hat ein großer 
Wechsel stattgefunden. Fast die Hälfte der bisherigen Mitglieder sind 
ausgeschieden. 29 Mitglieder sind neu. Es gibt sieben Fraktionen (CDU, 
FWV, Bündnis 90/Die Grünen, Frauen in den Kreistag, AfD, SPD und ÖDP).

Landrat Mario Glaser betonte zu Beginn der Sitzung, dass er sich wei-
terhin eine gute und konstruktive Zusammenarbeit für die kommen-
de Legislaturperiode wünsche: „Lassen Sie uns miteinander reden, 
einander zuhören und gemeinsam Lösungen entwickeln. Die Men-
schen in unserem Landkreis vertrauen darauf, dass wir ihre Interessen 
vertreten und uns für ihre Belange einsetzen. Die Herausforderungen 
sind vielfältig. Gleichzeitig dürfen wir als Landkreis Biberach dennoch 
mutig, gelassen und selbstbewusst in die Zukunft blicken.“

Als herausfordernde Aufgaben in den kommenden fünf Jahren be-
nannte Landrat Mario Glaser den steigenden Sozialhaushalt, die 
Unterbringung und Integration Geflüchteter, Infrastrukturmaßnah-
men, wie den Aufstieg B30, die Nordwesttangente Laupheim, die 
Ortsumfahrungen B312, sowie den weiteren Radwegeausbau, des 
Weiteren den Ausbau der Regio-S-Bahn und die Fortentwicklung 
des ÖPNV, sowie den Ausbau bzw. Neubau des Berufsschulzent-
rums. „Ich bin überzeugt, dass wir diese Herausforderungen nur ge-
meinsam bewältigen können.“, sagte Landrat Mario Glaser.

Die Amtsperiode des Kreistags dauert fünf Jahre. Die Ausschussbeset-
zungen werden in der Sitzung am 18. September 2024 vorgenommen.

Der neue Kreistag 
Foto:  Landratsamt Biberach 

Jahrzehntelanges Engagement
Landrat Mario Glaser zeichnet Elmar Braun und Hans Peter-
mann mit der Verdienstmedaille des Landkreises Biberach aus
Hans Petermann und Elmar Braun haben am Mittwoch die Ver-
dienstmedaille des Landkreises Biberach erhalten. Landrat Mario 
Glaser überreichte den beiden Politikern die Auszeichnung im Rah-
men der letzten Sitzung des Kreistags der Amtsperiode 2019 bis 
2024. „Ich wüsste nicht, wer, wenn nicht diese beiden, diese Aus-
zeichnung verdienen könnte. Sie haben sich über Jahrzehnte in au-
ßerordentlicher Weise für den Landkreis Biberach engagiert“, sagte 
Landrat Mario Glaser.
 
Elmar Braun war von 1984 bis 2024 Mitglied des Kreistags. Von 1989 
bis zu seinem Ausscheiden aus dem Kreistag am 24. Juli war er 
zudem Fraktionssprecher der Grünen. Hans Petermann ist seit 1979 
Mitglied des Kreistags und wird dem Gremium auch in der neuen 
Amtsperiode angehören. Beide Preisträger haben zahlreiche zu-
kunftsweisende Entscheidungen für den Landkreis Biberach ange-
stoßen, auf den Weg gebracht und begleitet.
 
In einer ebenso spontanen wie heiteren Stehgreifrede bedankte 
sich Elmar Braun für die hohe Auszeichnung. Seine Erfahrung aus 
vier Jahrzehnten sei, dass nicht immer der gescheiteste auch der 
erfolgreichste sei. In einer Demokratie müssten die gescheitesten 
auch die meisten sein.
 
Hans Petermann zeigte sich ebenso gerührt wie überrascht: „Die 
Verschwiegenheit des Kreistags hat geklappt. Damit habe ich über-
haupt nicht gerechnet, als ich heute hergefahren bin. Ich freue mich 
sehr über diese große Ehre.“
 
Mit seiner Wiederwahl bei der Kreistagswahl 2024 geht Hans Peter-
mann in seine zehnte Amtszeit. Damit ist der dienstälteste Kreisrat 
in der Geschichte des Landkreises Biberach. 24 Jahre lang hatte er 
das Amt des Vorsitzenden der Fraktion der Freien Wähler inne und 
übte das Amt des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden des Kreis-
tags aus. Zudem engagierte er sich in verschiedenen Ausschüssen, 
weiteren Gremien und auch ehrenamtlich. Im vergangenen Jahr 
erhielt Hans Petermann für seine kommunalpolitischen Verdienste 
und sein großes ehrenamtliches Engagement die Staufermedaille 
des Landes Baden-Württemberg.
 
Seit dem Jahr 2000 wurden folgende Personen mit der Verdienst-
medaille des Landkreises ausgezeichnet: Dr. Wilfried Steuer, Franz 
Barthold, Franz Baum, Hermann Dörflinger, Dr. August Sandmaier, 
Otmar Schick, Georg Seif, Peter Schneider, Wolfram Blüml und Dr. 
Heiko Schmid.
 
 

Feuerwehrwesen
Landkreis Biberach erhält vom Land Baden-Württemberg 
rund 1,3 Millionen Euro an Förderung 
Der Landkreis Biberach erhält vom Land Baden-Württemberg in die-
sem Jahr für das Feuerwehrwesen insgesamt rund 1.341.000 Euro 
an Förderung. Davon fließen rund 400.000 Euro in die Pauschalför-
derung der Feuerwehren, die sich an der Zahl der Feuerwehrleute 
bemisst. Weitere rund 941.000 Euro fließen in die Projektförderung 
der Gemeinden und des Kreisfeuerlöschverbands.
 
Die dafür vorgesehenen Förderbescheide sind den Gemeinden in 
den vergangenen Tagen zugegangen. Landrat Mario Glaser ist sehr 
erfreut über die hundertprozentige Förderquote. „Wir konnten errei-
chen, dass alle in diesem Jahr von den Gemeinden gestellten Anträ-
ge positiv beschieden wurden. Diese Beschaffungen sind wichtig für 
unser Feuerwehrwesen und die Sicherheit im Landkreis Biberach.“
 
Mit der Födersumme werden insgesamt 14 Gemeinden für Beschaf-
fungen im Feuerwehrwesen unterstützt. Je 96.000 Euro erhält die 
Gemeinde Riedlingen für ein Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) 20, 
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Ummendorf für ein HLF 10, und Mietingen und Mittelbiberach für je 
ein Löschfahrzeug (LF) 10. Ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) soll die 
Abteilungsfeuerwehr Kirchdorf an der Iller - Oberopfingen erhalten. 
Sie bekommt dafür eine Zuwendung von 66.000 Euro. Für die Be-
schaffung je eines Gerätewagens Transport (GW-T) in unterschied-
lichen Ausführungen erhalten die Gemeinde Achstetten 66.000 
Euro und die Stadt Biberach 25.500 Euro an Zuwendung. Die Ge-
meinden Achstetten, Bad Buchau, und Maselheim investieren in die 
Feuerwehrhäuser ihrer Abteilungen und erhalten hier Förderungen 
in Höhe von insgesamt rund 280.000 Euro. Mannschaftstransport-
wagen (MTW) werden für die Abteilungsfeuerwehren Dürmentin-
gen-Heudorf und Hochdorf-Schweinhausen neu beschafft und mit 
je 13.000 gefördert. Die Feuerwehr Ochsenhausen erhält für einen 
gebrauchten MTW einen Zuschuss in Höhe von 4.400 Euro. In einen 
Gerätewagen Logistik GW-L2 mit Zusatzbeladung möchte die Feu-
erwehr Ertingen investieren. Die Investition wird mit 66.000 Euro 
gefördert. Um mit modernster Technik Einsätze zu leiten werden 
Digitale Handsprechfunkgeräte (HRT) mit 1.000 Euro für die Feuer-
wehr Kirchdorf an der Iller gefördert. Die Feuerwehr Schemmerho-
fen bekommt eine Unterstützung in Höhe von 22.000 Euro für einen 
Einsatzleitwagen (ELW 1).

Das Netzwerk Sorgende Gemeinschaft lädt ein:
Vortrag und Diskussion zum Thema „Ein Blick hinter die 
Kulissen der Fürsorge“ 
Alexandra Meyer ist Leitung Sozialarbeit des DRK-Kreisverbands Bi-
berach e.V. und Studentin der Hochschule Ravensburg-Weingarten. 
Sie hat in ihrer Masterarbeit „Ein Blick hinter die Kulissen der Fürsor-
ge“ die Perspektiven von freiwillig Engagierten und Sorgeempfän-
gern einer Caring Community Initiative untersucht. In einem Vortrag 
am Mittwoch, 11. September 2024, 14 Uhr stellt sie im DRK-Kreisver-
band Biberach e.V., Rot-Kreuz-Weg 27, die Ergebnisse der qualitati-
ven Untersuchung vor. Sie bietet wertvolle Einblicke in die gelebte 
Praxis der Fürsorge, die Herausforderungen und die Erfolge.
 
In ihrer Master-Arbeit hat Alexandra Meyer untersucht, wie die Be-
teiligten Sorge definieren und praktizieren, welche Rahmenbedin-
gungen aus ihrer Sicht für eine gelingende Sorge notwendig sind 
und welchen Einfluss diese auf sie haben. Die Ergebnisse betonen 
die Bedeutung des freiwilligen Engagements in der sozialen Für-
sorge und zeigen, dass solche Initiativen effektive Antworten auf 
soziale und demografische Herausforderungen bieten können. Die 
notwendigen Rahmenbedingungen wie Anerkennung und Unter-
stützung des freiwilligen Engagements werden als Empfehlungen 
für Politik und Praxis im Fazit vorgestellt.

Nach der Präsentation der Ergebnisse findet eine offene Diskussion 
statt, um über die Ergebnisse zu sprechen und Ideen für die zukünf-
tige Entwicklung solcher Initiativen auszutauschen.
Eine Anmeldung bei Getraud Koch, Netzwerk Sorgende Gemein-
schaft, Landratsamt Biberach, Telefon 07351 52-7616 oder per E-Mail 
an gertraud.koch@biberach.de ist hilfreich.

Agentur für Arbeit Ulm
Online zur Agentur für Arbeit – einfach, schnell, sicher
Die Agentur für Arbeit Ulm setzt auf Digitalisierung und baut die 
Online-Zugänge für Kundinnen und Kunden weiter aus. Nachdem 
bereits seit geraumer Zeit alle Anliegen online geklärt werden kön-
nen, ist der nächste Meilenstein, dass die digitale Kontaktaufnahme 
zum Normalfall wird. „Schlangen wartender Menschen, überfüll-
te Flure und staubige Akten? Diese Vorstellung ist salopp gesagt: 
Asbach uralt. Speziell wenn es um die Digitalisierung geht sind wir 
im Interesse unserer Kunden ganz vorne mit dabei“, unterstreicht 
Dr. Torsten Denkmann, Leiter der Ulmer Arbeitsagentur. Wer sich 
beispielsweise arbeitssuchend oder arbeitslos melden, Leistungen 
beantragen, Unterlagen abgeben, eine Ortsabwesenheit angeben 
oder sonst eine relevante Veränderung mitteilen möchte, kann dies 

und noch vieles mehr inzwischen online erledigen. „Wer den digi-
talen Weg mit uns geht, kann einfach, schnell und sicher, alles ohne 
Wartezeiten und ganz bequem von zu Hause aus oder unterwegs 
erledigen“, betont Denkmann.

Der Online-Zugang erfolgt über ein Benutzerkonto. Damit können 
über die sogenannten eServices oder mit der BA-Mobil-App alle 
Anliegen online erledigt werden. Für den Zugang ist lediglich eine 
einmalige Anmeldung erforderlich.

Wer ein persönliches Informations- oder Beratungsgespräch sucht, 
benötigt dafür ab Donnerstag, den 1. August 2024 einen Termin. 
Diese können jederzeit online über die Homepage www.arbeits-
agentur.de/vor-ort/ulm gebucht oder telefonisch unter der Ser-
vicenummer 0800 4 5555 00 (Montag – Donnerstag 08:00- 18:00 
Uhr, Freitag 08:00 – 14:00 Uhr) vereinbart werden.

Die Agentur für Arbeit Ulm mit den Standorten in Biberach und Ehin-
gen und die Familienkasse am Standort Ulm haben ab 01.08.2024 
wie folgt geöffnet:
Montag - Mittwoch: 08:00 – 12:00
Donnerstag: 08:00 – 12:00 und 13:00 – 16:00
Freitag: 08:00 – 12:00

Die eServices im Überblick:
https://www.arbeitsagentur.de/eservices

Kunden-App BA-mobil:
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslo-
sengeld/app-ba-mobil

Sportkreis Biberach
Ausschreibung Förderpreis 
Der Sportkreis Biberach schreibt auch in diesem Jahr wieder gemein-
samen seinem Partner den Förderpreis der Volksbank Ulm-Biberach 
eG aus. In diesem Jahr widmen wir uns diesen beiden Themen
Förderpreis für junge Vereinsmitarbeiter
Dieser Preis würdigt das herausragende Engagement und die beson-
deren Leistungen junger Sportvereinsmitarbeiter, die eine wichtige 
Rolle im Vereinsleben spielen. Ziel ist es, die Motivation und Anerken-
nung unserer jungen Mitglieder zu stärken und ihr außergewöhnliches 
Engagement zu honorieren. Es können junge Vereinsmitarbeiter vor-
geschlagen werden, die jünger als 30 Jahre sind und ein Wahlamt im 
Verein innehaben oder als zertifizierte Übungsleiter tätig sind.
Förderpreis für innovative Vereinsangebote für BestAger
Dieser Preis würdigt das herausragende Engagement von Sportver-
einen, die besondere und neue Angebote für BestAger entwickeln 
und damit das originäre Sportangebot sinnvoll ergänzen. Ziel ist es, 
die Lebensqualität und Gesundheit der BestAger durch kreative und 
maßgeschneiderte Programme zu fördern.
Nähere Informationen über die Auswahlkriterien entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage www.sportkreis-biberach.de.
Wir freuen uns über Ihre formlose Bewerbung bis zum 25.09.2024 
per Email an info@sportkreis-biberach.de  und sind gespannt auf 
die vielfältigen und inspirierenden Beiträge!

Das Kreisforstamt informiert:
Familienführung zum Thema „Der Biber: Problem oder 
Chance“
Das Kreisforstamt bietet am Freitag, 16. August 2024 eine Familienfüh-
rung zum Thema „Der Biber: Problem oder Chance“ an. Die kostenlo-
se Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr statt. Treffpunkt ist in Som-
mershausen bei Wennedach am Parkplatz des Arboretums. Mit kleinen 
Aktionen und Experimenten werden die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer die besonderen Eigenschaften des Bibers eindrücklich erleben.
Die Führung ist für Erwachsene und für Kinder von sechs bis zwölf Jah-
ren geeignet, jüngere Geschwister sind auch willkommen. Die Wege 
werden auch verlassen, und sind deshalb nicht kinderwagentauglich.
Für eine optimale Planung bittet das Kreisforstamt um Anmeldung 
per E-Mail an waldpaedagogik@biberach.de.
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Für Großeltern mit ihren Enkelinnen und Enkeln:
Kreisforstamt lädt zur Familienführung „Oma! Opa! Komm‘ 
mit mir in den Wald!“
Zu einer Familienführung speziell für Großeltern mit ihren Enkelin-
nen und Enkeln lädt das Kreisforstamt für Mittwoch, 21. August, von 
14 bis 16 Uhr ein. Dabei gehen die jungen und älteren Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer den Fragen nach:  Wie war es früher im Wald? 
Was hat sich verändert? Was haben meine Großeltern im Wald ge-
macht? Was kann ich von meinen Großeltern lernen?

Heute geht es um generationsübergreifenden Wissenstransfer – na-
türlich mit Spiel und Spaß. Treffpunkt ist in Biberach im Burrenwald, 
Parkplatz Kletterwald. Die kostenlose Veranstaltung ist für Großel-
tern und ihre Enkelinnen und Enkel im Alter von sechs bis zwölf Jah-
ren geeignet, jüngere Geschwister sind auch willkommen. Da die 
Wege immer wieder verlassen werden sollte auf Kinderwagen ver-
zichtet werden. Für eine bessere Planung bittet das Kreisforstamt 
um Anmeldung per E-Mail an waldpaedagogik@biberach.de.

Das Kreisforstamt informiert:
Fortbildung zum Einsatz von Seilwinden bei der Waldarbeit
Das Kreisforstamt bietet am Freitag, 18. Oktober eine Fortbildung 
zum Einsatz von Seilwinden bei der Waldarbeit an. Die Fortbildung 
in Kooperation mit der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau (SVLFG) richtet sich an Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer und findet von 9 bis 16 Uhr statt. Vormittags gibt es 
eine theoretische Unterweisung im Gasthaus Hecht in Reinstetten, 
nachmittags geht es mit der Firma Bucher in den Wald.

Seilwinden sind aus der Waldarbeit kaum mehr wegzudenken. Sie 
machen die Arbeit leichter und bei ordnungsgemäßem Einsatz 
auch sicherer. Mit Seilwinden können Bäume, die entgegen der ge-
wünschten Fälllrichtung hängen, kräftesparend und sicher zu Fall 
gebracht werden. Außerdem können die gefällten Bäume boden-
schonend aus dem Bestand gerückt werden.

Bei dem eintägigen Kurs erwerben die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer Einblicke in den praktischen Umgang und fachgerechten 
Einsatz einer Seilwinde sowie der seilunterstützten Fällung und 
dem Beiseilen von Kurz- und Langholz. Weiter lernen sie, wie eine 
Seilendverbindung sachkundig hergestellt wird.

In der Mittagspause besteht die Möglichkeit eines gemeinsamen 
Mittagessens (kostenpflichtig).

Nachmittags bei der Praxis im Wald geht es um den praktischen Einsatz 
der seilunterstützten Fällung mithilfe der richtigen Schneidetechnik, 
den sicheren und fachgerechten Umgang mit der Seilwindentechnik 
sowie Anschlagtechniken. Dabei werden auch Aspekte des sicheren, 
ergonomischen und materialschonenden Arbeitens besprochen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro. Anmeldungen nimmt das 
Kreisforstamt unter der Telefonnummer 07351 52-6900 oder per 
E-Mail an forstamt@biberach.de entgegen. Bitte wetterfeste Ar-
beitskleidung, Helm und trittfeste Schuhe mitbringen.

Gesundheitsamt informiert über kostenlose 
und anonyme Tests 

Sexuell übertragbare Krankheiten (STIs)
Zu den Aufgaben des Gesundheitsamts gehört es, die Ausbreitung 
sexuell übertragbarer Krankheiten (STIs) einzudämmen. Deshalb in-
formiert das Gesundheitsamt über Möglichkeiten, sich zu schützen, 
eine Erkrankung früh zu erkennen und zu behandeln und Infekti-
onsketten zu durchbrechen. Zu den STIs gehören unter anderen HIV, 
Hepatitis B und C, Syphilis, Tripper und Infektionen mit Chlamydien. 
Dr. Konstanze Nickolaus, stellvertretende Leiterin des Sachgebiets In-
fektionsschutz im Kreisgesundheitsamt, beantwortet die wichtigsten 
Fragen zur Prävention, zu verfügbaren Tests und zum Schutz vor STIs.

Wie können Menschen sicherstellen, dass sie sich vor sexuell 
übertragbaren Krankheiten schützen?
Dr. Konstanze Nickolaus: „Eine hundertprozentige Sicherheit, sich 
nicht anzustecken, gibt es nicht. Mittels Safer-Sex-Praktiken kann die 
Ansteckungsgefahr aber enorm reduziert werden. Wichtig dabei ist, 
den Schutz an die jeweiligen Sexualpraktiken anzupassen. Einige 
Erreger können sich neben dem Genitalbereich auch im Mund-Ra-
chen-Raum ansiedeln. Diese können auch durch Oralverkehr oder 
Zungenküsse übertragen werden. Zudem laufen Infektionen oft un-
bemerkt ab. Man kann also infektiös sein, ohne selbst Symptome zu 
haben. Bei wechselnden Sexualpartnerinnen und Sexualpartnern 
ist es daher wichtig, sich regelmäßig auf STIs testen zu lassen.“
 
Welche Tests bietet das Gesundheitsamt Biberach zur Untersu-
chung auf sexuell übertragbare Krankheiten an? Wer kann sich 
alles testen lassen?
Dr. Konstanze Nickolaus: „Das Gesundheitsamt Biberach bietet 
anonyme und kostenfreie Tests zu HIV, Syphilis, Tripper, Clamydien, 
Hepatitis B und C an. Sie sind für symptomfreie Personen gedacht, 
die erfahren möchten, ob sie infiziert sind. Personen mit Krankheits-
symptomen müssen zum niedergelassenen Arzt oder zur niederge-
lassenen Ärztin. Wichtig ist, dass für eine HIV-Testung der letzte un-
geschützte Verkehr mindestens sechs Wochen zurückliegen muss, 
bei Clamydien und Tripper sind es etwas drei Wochen.“
 
Müssen sich interessierte Personen für die Tests anmelden? 
Wie erhalten sie das Ergebnis?
Dr. Konstanze Nickolaus: „Wer sich testen lassen will, meldet sich 
telefonisch im Gesundheitsamt unter Angabe von Geschlecht und 
Geburtsdatum an. Beratungs- und Test-Termine finden dienstags 
zwischen 13.30 und 15.30 Uhr statt. Mittels eines Barcodes kann 
das Ergebnis nach ein bis zwei Wochen telefonisch abgefragt wer-
den. Der kostenpflichtige HIV-Schnelltest liefert ein Ergebnis bereits 
nach 30 Minuten.
 
Wie laufen die Untersuchungen ab?
Dr. Konstanze Nickolaus: „Wir stellen einige Fragen zum Sexu-
alverhalten, das entscheidend ist für die Auswahl der passenden 
Tests. Für die HIV-, Syphilis-, Hepatitis B und C- Testungen wird Blut 
abgenommen. Bei Clamydien- und Tripper benötigen wir eine Ur-
inprobe. Je nach Sexualpraktik kann ein Mund-, Vaginal- oder Anal-
abstrich sinnvoll sein. Diesen führt man selbst in einem separaten 
Raum durch.“
 
Welche Schutzmöglichkeiten gibt es gegen sexuell übertrag-
bare Krankheiten?
Dr. Konstanze Nickolaus: „Bei Hepatitis A und B sowie Humanen 
Papillomviren (HPV) bieten Impfungen einen wirksamen Schutz. 
Wer nicht geimpft ist, sollte sich beim Arzt beraten lassen. Generell 
bieten Kondome und Femidome - richtig angewendet - einen sehr 
guten Schutz beim Geschlechtsverkehr. Beim Oralverkehr können 
Lecktücher schützen. Kein Schutz ist jedoch hundertprozentig. Wer 
den Sexualpartner wechselt oder ungeschützten Sex hatte, sollte 
sich testen lassen. Wichtig ist, offen mit dem Partner, der Partnerin 
über das Thema sexuell übertragbarer Krankheiten zu reden.“

Wie können Menschen dazu ermutigt werden, sich regelmäßig 
auf STI´s testen zu lassen?
Dr. Konstanze Nickolaus: „Nur Personen, die wissen, womit sie sich 
beim Sex anstecken können, lassen sich auch testen. Entscheidend 
ist, dass im Rahmen der sexuellen Aufklärung nicht nur über Verhü-
tung, sondern auch über STIs informiert wird. Hier sind vor allem 
die Elternhäuser und Schulen gefragt. Umfassendes Informations-
material bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) mit ihrer Kampagne „Liebesleben“ (www.liebesleben.de). 
Das Gesundheitsamt unterstützt gerne beratend.
Für informierte Personen ist ein unkompliziertes Angebot anony-
mer und kostenfreier Testungen entscheidend. Wir bieten diese 
Möglichkeit und informieren darüber dauerhaft auf unserer Home-
page.“
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Landkreis Biberach

Information | Beratung | Unterstützung
Rund um das Thema Pflege
persönlich–kostenfrei–neutral–wohnortnah
Biberach 07351 52-7613 | Laupheim 07351 52-7639
Ochsenhausen 07351 52-7242 | Riedlingen 07351 52-7647

Landratsamt Biberach | Rollinstraße 18
pflegestuetzpunkt@biberach.de | www.biberach.de

Kirchennachrichten

Pfarrer Andreas Kernen 
Pfarrerin Doris Seitz-Kernen 
Tel.: 07392 / 23 64
Mail: Pfarramt.Oberholzheim@elkw.de
Turmstr.7 | 88480 Achstetten-Oberholzheim

Pfarramtssekretärin K. Pelzl: 
Mi und Fr 9 - 12 Uhr 
Tel.: 07392 / 23 64
Kirchenpflegerin M. Schmid: 07392/150008 
Diakonin N. Schienke-Weigold: 0178-8210759

Homepage: www.evkirche-oberholzheim.de 
Facebook: https://www.facebook.com/Kirche.Oberholzheim

Evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim

Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum 
Erbe erwählt hat! (Psalm 33, 12)

Sonntag, 04.08.2024
10.45 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Keinath)
 Kirche Oberholzheim
Bitte beachten Sie die geänderte Gottesdienstzeit!
 
Sonntag, 11.08.2024 
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Kernen)
 Kirche Oberholzheim
 
Sonntag, 18.08.2024 
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Keinath)
 Kirche Oberholzheim

Sonntag, 25.08.2024 
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Lenz)
 Kirche Oberholzheim

Sonntag, 01.09.2024 
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Weigold)
 Kirche Oberholzheim

Sonntag, 08.09.2024 
10.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst für
 Ersingen, Laupheim, Oberholzheim
 (Pfarrerin Lenz)
 Evangelische Kirche Laupheim

Montag, 09.09.2024
17.30-19.15 Bubenjungschar (Wielandhalle)
18.00-19.30 Mädchenjungschar
 Gemeindehaus Oberholzheim
 
Mittwoch, 11.09.2024
 9.30 bis Eltern-Kind-Gruppe Wielandzwerge
11.00 Uhr Ev. Gemeindehaus Oberholzheim
 
 

Sommerpredigtreihe 2024
Beschwingt – nachdenklich – ermutigend

500 Jahre Evangelisches Gesangbuch
Zum 500. Jubiläum des Evangelischen Gesang-buchs werden die 
Pfarrerinnen und Pfarrer aus Ersingen, Oberholzheim und Lau-
pheim in den kommenden Gottesdiensten über Lieder aus unseren 
Gesangbüchern predigen.
04. August, 10.45 Uhr: Pfarrer Christian Keinath, Neue Lieder Nr. 93 
„Wo Menschen sich vergessen“
11. August, 9.30 Uhr: Pfarrer Andreas Kernen, Neue Lieder Nr. 40 
„Gegen den Wind will ich rennen“
25. August, 9.30 Uhr: Pfarrerin Margot Lenz, Neue Lieder Nr. 56 „Ich 
sing dir mein Lied“
01.September, 9.30 Uhr: Pfarrer Lukas Weigold, Neue Lieder Nr. 
214 „You’ll never walk alone“
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Urlaub Pfarramt Oberholzheim
Pfarrerin Seitz-Kernen und Pfarrer Kernen sind ab Montag, 12. 
August bis einschließlich Donnerstag, 5. September nicht im 
Dienst.
Die pfarramtliche Stellvertretung in dieser Zeit hat vom
12. bis 15.08: Evang. Pfarramt Laupheim, Pfarrer Chr. Keinath, Tel. 
07392/96710
ab 16. August: Ev. Pfarramt Ersingen, Pfarrer L. Weigold, Tel. 
07305/7248.
Das Pfarramtssekretariat ist jeweils mittwochs und freitags von 9 – 
12 Uhr besetzt. Ausnahme: am Mittwoch, 28. August ist das Pfar-
ramt nicht besetzt. E-Mails werden gelesen.
 

Geöffnete Kirche in der Ferienzeit
In der Ferienzeit ist unsere Kirche nach Möglichkeit zwischen 8:00 
und 19:00 Uhr geöffnet. Wir danken den Ehrenamtlichen, die diese 
Aufgabe übernehmen. Zugleich bitten wir um Verständnis, dass an 
einzelnen Tagen die Kirche gegebenenfalls geschlossen bleibt.
 

Wir wünschen eine entspannte, erholsame 
und gesegnete (Urlaubs-) Zeit!

 
Gemeinde- und Spendenkonto

IBAN: DE67654913200009060006
BIC: GENODES1VBL

Pfarrer Stefan Ziellenbach:
Kirchstr. 6, 88483 Burgrieden, 
Tel. 07392 17014
E-Mail: pfarrer.ziellenbach@kirche-rottal.de
Pater Mathew Edackancheriyil:
Tel. 07392 2122
E-Mail: Mathew.Edackancheriyil@drs.de
Gemeindereferentin Frau Amann: 
Tel. 07392 150125 
E-Mail: renate.amann@drs.de
PFARRBÜRO  Internet: https://se-unteresrottal.drs.de
Burgrieden: 
Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden
Tel. 07392 17014, 
Email: Julia.Goettel@drs.de/christina.schoepperle@drs.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9 - 11 Uhr, Di 16 - 18 Uhr.
Achstetten: 
Hauptstraße 5, 88480 Achstetten
Tel. 07392 2122  Fax 07392 704915
E-Mail: Tanja.Foerster@drs.de 
Öffnungszeiten: Mo bis Do 9:00 - 11:00 Uhr, Mo: 17:30 - 18:30 Uhr 

Katholische Seelsorgeeinheit Unteres Rottal

Freitag, 02. August 2024 
Achstetten 18.00 Uhr  Heilige Messe anschl. Eucharistische An-

betung
 
Samstag, 03. August 2024 – 18. Sonntag im Jahreskreis 
Bihlafingen 18.00 Uhr Heilige Messe
   + Rita und Fidel Hauff 
   (Minis: Felix Erath, Johannes,Tobias und 

Markus Digel)
 
Sonntag, 04. August 2024 – 18. Sonntag im Jahreskreis 
Burgrieden 9.00 Uhr Heilige Messe
  + Inge Humm
   (Minis: Laureen Humm, Ronja Osigus, 

Lukas und Lea Welz)
Achstetten 10.15 Uhr Heilige Messe

 14.00 Uhr Tauffeier
Bronnen 10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier
Rot 10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier
  Minis werden informiert)
 
Dienstag, 06. August 2024
Burgrieden 8.00 Uhr  Eucharistische Anbetung bis 20.00 Uhr
Achstetten 9.00 Uhr Heilige Messe
 
Samstag, 10. August 2024 – 19. Sonntag im Jahreskreis 
Achstetten 18.00 Uhr Heilige Messe 
 
Sonntag, 11. August 2024 – 19. Sonntag im Jahreskreis 
Bühl 9.00 Uhr Heilige Messe mit Kräutersegnung
Bihlafingen 9.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
   Minis: Teresa Lebherz, Johannes, Tobias 

und Markus Digel)
 14.00 Uhr Tauffeier Taufkind Laura Schmidberger
  (Minis: Johannes und Matilda Schlecht)
Rot 10.15 Uhr Heilige Messe
  + Franz und Monika Schweiß
   + Hildegard Miller von den Schildträge-
rinnen
  + für die Armen Seelen
  (Minis werden informiert)
Stetten 10.15 Uhr Heilige Messe
 14.00 Uhr Tauffeier
Burgrieden 10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier
   (Minis: Aaron Bürk, Victoria Häfele, Mat-

teo Noherr, Ben Schaller)

Gemeinsamer Anzeiger

Das Pfarrbüro hat aufgrund von Urlaub in den nächsten 
Wochen geänderte Öffnungszeiten und ist an folgenden 
Tagen geschlossen:
Mittwoch, 07.08. / 14.08. / 21.08.2024
Dienstag, 27.08. / 03.09. und 10.09.2024
Donnerstag, 29.08. und 05.09.2024
Bitte um Beachtung!
  
15 Jugendliche wurden gefirmt
 
Mitte Juli spendete Domkapitular Dr. Stäps aus Rottenburg 15 Ju-
gendlichen aus Bihlafingen, Bühl, Burgrieden und Rot das Sakra-
ment der Firmung.

Foto:  Simone Steck 

Der Firmgottesdienst stand unter dem Motto „Der Heilige Geist 
wirkt in uns – wie Wind und Feuer“. Was dies bedeutet, machten 
die Jugendlichen in von ihnen vorbereiteten Texten deutlich: Got-
tes Geist erweckt in Menschen das Feuer der Begeisterung für die 
Botschaft Jesu und rüttelt auf wie ein starker Wind, so dass sie als 
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Christen für andere Menschen da sind und Zeugnis für ihren Glau-
ben geben. Domkapitular Stäps griff diese Gedanken auf, indem er 
sich mit den Worten an die Jugendlichen wandte: „Ihr werdet nicht 
für euch gefirmt, sondern für die anderen.“ Bei der anschließenden 
Firmspendung sprach er den Jugendlichen die Kraft des Heiligen 
Geistes für diese große Aufgabe und ihren ganzen Lebensweg zu.
 
Die ansprechenden Lieder und mitreißenden Klänge des Chores 
„Vocal Dream“ unterstrichen die Hoffnung auf das Wirken des Heili-
gen Geistes auch musikalisch.
Im Anschluss an die Firmung verweilten die Gottesdienstteilnehmer 
noch bei einem Stehempfang bei einem Glas Sekt und angeregten 
Gesprächen.
Wir freuen uns, dass sich so viele Jugendliche entschieden haben, 
den Weg des christlichen Glaubens weiterzugehen, und wünschen 
ihnen für ihren Lebens- und Glaubensweg Gottes reichen Segen.
 
 
Suchen Sie eine vielfältige und abwechslungsreiche Stelle 
als Verwaltungsangestellte/r?
Dann freuen wir uns, Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als unsere 
neue Verwaltungsangestellte (w/m/d) im Team der Geschäfts-
stelle der katholischen Dekanate Biberach und Saulgau begrü-
ßen zu dürfen. Im Umfang von 80 % - 100 % dürfen Sie Ihre Kom-
petenz im Bereich Korrespondenz und Empfang, Vorbereitung von 
Veranstaltungen und Fortbildungen sowie bei organisatorischen 
und administrativen Aufgaben einbringen.
 
Zur Kontaktaufnahme und Information wenden Sie 
sich bitte bis zum 19.08.2024 an die Dekanatsrefe-
renten Björn Held und Robert Gerner 07351/8095-400 
oder dekanat.biberach@drs.de. Die ausführliche Stel-
lenausschreibung finden Sie unter www.dekanat-bi-
berach.drs.de Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
 
  
Auf folgende Veranstaltungen für die gesamte Seelsorge-
einheit weisen wir hin:
Donnerstag, 01.08.24, 19.30 Uhr; Herzliche Einladung für alle 
Interessenten zur Pfarrzelle
Das Thema gemäß Sonntagsevangelium: „ich bin das Brot des Le-
bens“ (Joh 6, 24-35) (weitere Info 07392-7660).
 
Dienstag, 06.08.24 ab 8.00 Uhr Aussetzung
zur Eucharistischen Anbetung in St. Alban, Burgrieden, bis 20 Uhr. 
Jeder ist herzlich eingeladen, eine Zeit vor dem ausgesetzten Aller-
heiligsten zu verbringen.
 
Donnerstag, 08.08.24, 19.30 Uhr; Herzliche Einladung für alle 
Interessenten zur Pfarrzelle

Das Thema gemäß Sonntagsevangelium: „der Glaubende wird am 
jüngsten Tag von Jesus auferweckt werden“ (Joh 6, 41-51) (weitere 
Info 07392-7660).
 
Freitag, 09.08.24, 19.00 Uhr; kath. Männertreff im Franziskus-
haus
Für Männer jeden Alters, die zu ihrem Glauben stehen und ihn leben 
wollen – in Familie, Beruf, Gesellschaft
 
Jubiläums- und Franziskushockete: ein Grund zum Feiern!
Vom 10.08. bis 25.08.2024 kommt auch dieses Jahr Pfr. Michel Libam-
bu als Urlaubsvertretung in unsere Seelsorgeeinheit. Und dieses Jahr 
werden wir mit ihm feiern, denn er ist nun inzwischen das 25. Mal bei 
uns. Kommen Sie am Sonntag,18.08.2024 nach Burgrieden zur Hl. 
Messe. Pfr. Libambu wird sich sehr über jeden einzelnen, den er ent-
deckt, freuen. Beginn der Hl. Messe in Burgrieden ist um 10.15 Uhr, an-
schließend Franziskushockete mit Mittagessen, Kaffee, Kuchen, viele 
Überraschungen und Zeit für Begegnung und Gespräche.
Wir freuen uns auf Sie!
 
 
Veranstaltungen aus der Umgebung...
Steyler Missionsschwestern e.V. 
Samstag, 10. August 2023 – Marienkräuterfest mit Kräuterseg-
nung
14:00 bis 17:00 Uhr
Alljährlich am Fest »Mariä Himmelfahrt« (15. August) findet seit 
Jahrhunderten das Ritual der Kräuterweihe (Kräutersegnung) statt. 
Hierbei werden unterschiedliche Kräuter zu Sträußen gebunden 
und dann zur Weihe bzw. Segnung gebracht. Schon seit frühester 
Zeit sind Kräuter und ihre heilende Wirkung für die Menschen aller 
Kulturen lebenswichtig.
An diesem Nachmittag erwartet die Besucher(innen) das Binden 
eines selbst zusammengestellten Kräuterbüschels mit den dafür 
typischen Kräutern, der anschließend gesegnet wird und mit nach 
Hause genommen werden kann. Darüber hinaus gibt es einen pi-
kanten Imbiss. Auch selbst hergestellte Kräuterlimonade wird es 
zum Trinken geben. Und kleine Duftsäckchen. Des weiteren sind 
Vorlesungen aus Kräutermärchen geplant. Die getrockneten Kräu-
terbüschel des vergangenen Jahres werden zuvor in einer offenen 
Feuerschale im Garten verbrannt.
 
Ort: Steyler Missionsschwestern und IllerSENIO
Albert-Magg-Str. 1, Gartenebene
Begleitung: Sr. Lioba Brand
Kosten: € 25 (Erwachsene), € 10 (Kinder)
incl. Kräuter zum Binden von Kräuterbüscheln,
Imbiss, Kaffee und Kuchen sowie Getränke
Anmeldeschluß: 8. August 2024
Anmeldung: E-Mail: Belegung@Kloster-Laupheim.de oder Telefon: 
0151 64419156

Ende des 
redaktionellen Teils



S’ 
immer 
dabei!

Blättle 
Neu: Die Primo-App
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Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?
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SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)
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  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



Rathausplatz 1/1 • 88483 Burgrieden

Telefon (0 73 92) 9 38 30 17

Montag bis Samstag 8:00 - 19:00 Uhr*

Wir sind ausschließlich für private Kunden und Familien da. Deshalb geben wir unsere Waren nur in haushaltsüblichen Mengen ab.
Solange Vorrat reicht - Wir bitten um Ihr Verständnis. *Samstags schließt Metzgerei Sax um 13:00 Uhr

Wir geben kostenlos ab:
Obst- und Gemüsekisten aus Holz

Tolle Marken:
Miracel Whip 
500 ml Glas  (1 Liter = € 2,98) € 1,49
Senseo Kaffee Pads z.B. Classic 16er 
111 g Packung  (1 kg = € 16,13) € 1,79
Becel Omega 3 Pflanzenöl kurzes MHD am 16.12.2024  
0,5 Liter Flasche   (1 Liter = € 1,98) € 0,99
Eiskalt sparen:
Dr Oetker Pizza Ristorante z.B. Salame  
320 g Packung, tiefgefroren             (1 kg = € 5,59) € 1,79
Iglo Fischstäbchen 
450 g Packung, tiefgefroren             (1 kg = € 6,64) € 2,99
Langnese Cremissimo z.B. Vanille 
900 ml Packung, tiefgefroren (1 Liter = € 2,21) € 1,99

Frische ist unser Geschäft:
Danone Actimel Drink  
8 x 100 g Packung  (1 kg = € 2,78) € 2,22
Gazi Halloumi Grillkäse mind. 43 % Fett i. Tr.  
250 g Packung (1 kg = € 11,96) € 2,99
Müller Frucht Buttermilch 
500 g Flasche zzgl. 0,25 € Pfand  (1 kg = € 1,58) € 0,79
Obst & Gemüse:
Mini Romaherzen aus dem Ländle 
Klasse I, 2er Packung   € 0,99
Auberginen aus dem Ländle   
Klasse I, Stück  € 0,99
Champignons braun aus Polen
Klasse I, 250 g Schale  (1 kg = € 4,76) € 1,19

Angebote gültig vom 5. bis zum 10. August 2024

Schweinebauch-Scheiben gewürzt 100 g  0,89 €
Rinderbraten von der Keule 100 g 1,79 €
Rauchfleisch von der Hüfte, aus unserer Naturräucherkammer 100 g 1,79 €
Paprika-Lyoner und als Portionswurst im SB 100 g 1,59 €
Kalbfleisch-Leberwurst schlachtfrisch zubereitet 100 g 1,39 €
Käseknacker mit Allgäu-Käse, auch im SB erhältlich 100 g 1,49 €

Wochenend-Sparpreis Do./Fr./Sa.
Farmersteak

von der Rinderkeule,
zum Grillen, fertig mariniert

100 g  2,19 €

ANGEBOTSWOCHE DI. 30.07. - SA. 03.08.2024
(Angebot nur solange der Vorrat reicht - Irrtum vorbehalten)

Schwendi 07353 / 2941    Burgrieden im Bumis-Markt 07392 / 914773  
Metzger-SB in Schwendi: 7 Tage von 6.00 bis 22.30 Uhr

Gemeinschaftswerbung macht erfolgreich!

PERFEKTER AUSBLICK 
FÜR IHRE WERBUNG!
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
www.primo-stockach.de • www.myeblättle.de
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Blättle 


